
• f 
I 

, fr:::.1:1IY' ~~1 '3"!il".~:("n. 11.U den Gfenogrl:l?hJ5cnt"n Protoko1i::-n Jes rr~tto;';11rah'1 
er: 'g,. .----

2 3 0 k t ' 1~, ijl'§ 'b'~ ~ YJ. C;e:;etzgebu.n:;!;pt:.riod~ . 
Pra"s • I 1.nJO '\I" -I<;' , •. 7 

.. ,----..... - .. - .. ' nfrage 

der Abgeordneten Dr. K lei n e r und Genossen 
an den Bundesminister für Justiz, 
betreffend die beim Landesgericht Linz anhängig gewesene 
Strafsache wegen nach dem Kartellgesetz strafbarer Handlungen . 

. -.-.-.-.-.-.-. 
Die unterzeichneten Abgeordneten nehmen Bezug auf die 

Anfragebeant\'lortung vom 11. 6. 1968, 745/A.B., mit der Sie, 
Herr Bundesminister, eine Abschrift der von der Staatsan­
waltschaft Linz eingebrachten Anklageschrift in der Straf­
sache gegen zahlreiche Organe und Angestellte von Bau­
unternehmungen wegen nach dem Kartellgesetz strafbarer 
Handlungen übermittelt haben. Soviei t den gefertigten Abge­
ordneten pekannt ist, hat die Staatsanwaltschaft Linz 
gegen das Urteil Nichtigkeitsbeschwerde angemeldet und 
ausgeführt. Sie stellen sohin die 

A n fra g e : 

1) Welchen Wortlaut hat die in der betreffenden Strafsache 

der zuständigen Staatsanwaltschaft zugestellte Urteilsabschrift? 

2) vlelchen Wortlaut hat die von der zuständigen Staatsanwalt­

schaft erhobene Nichtigkeitsbeschwerde? 

.-.-.-.-.-.-.- . 
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